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1. Betreff: Gebäudeentwicklung der Astrid-Lindgren-Schule - Anmeldung für das 

Förderprogramm zum Ausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder 
 

 
2. Beratungsfolge: Sitzungstermin Öffentlichkeitsstatus 

1. Haupt- und Bauausschuss 
 

26.02.2024 öffentlich 

2. Gemeinderat 
 

11.03.2024 öffentlich 

 
 
Beschlussantrag (Vorschlag der Verwaltung): 
 
Der Haupt- und Bauausschuss empfiehlt dem Gemeinderat folgende Beschlüsse zu 
fassen: 
 
1.) Der in der Vorlage beschriebene Sachstandsbericht zu einem möglichen Neubau 
eines Grundschulgebäudes für die Astrid-Lindgren-Schule, der die bisherigen Stand-
orte in einem Objekt zusammenfasst, wird zur Kenntnis genommen. 
 
2.) Die Verwaltung wird beauftragt für den Neubau eines Grundschulgebäudes für 
die Astrid-Lindgren-Schule, der die bisherigen Standorte in einem Objekt zusammen-
fasst, einen Antrag auf Förderung aus dem Investitionsprogramm zum beschleunig-
ten Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder zu stellen. 
 
3.) Die Verwaltung wird beauftragt den Gemeinderat – unter Kenntnis der tatsächli-
chen Förderung aus dem Investitionsprogramm zum beschleunigten Infrastruktur-
ausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder – einen abschließenden und 
mit der Schulleitung abgestimmten Umsetzungsvorschlag (inklusive Kosten- und Fi-
nanzierungsplan) zur Beratung vorzulegen. 
  
 
 

Empfehlung des Gremiums: Beschluss des Gremiums: 

 
Haupt- und Bauausschuss 

 
Gemeinderat 

 
vom 26.02.2024  

 
vom 11.03.2024  

 
Ergebnis: ungeändert beschlossen  

 
Ergebnis: ungeändert beschlossen  

 
Abstimmungsergebnis: Ja 13  Nein 0  Enth. 0    

 
Abstimmungsergebnis: Ja 36  Nein 0  Enth. 0    
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